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W Das Rote Kreuz

Der Vorstand des Zweigvereins Emmental
vom Koten Kren; an die Armendehördc»,
Kirchgemeinderäte, Pfarrämter, Aerzte.
Samariter- nnd Gemeinnützigen Lranen-

vereine des Emmentals.

Nachdem der Weltkrieg vorüber, will sich das Rote

Kreuz in den Dienst der Gesundheits- und Kranken-

Pflege stellen. Hierzu bedarf es vor allem tüchtiger,
geschulter Krankenpflegerinnen, die nicht bloß der be-

mittelten, sondern auch der unbemittelten Bevölkerung

zur Verfügung stehen. Die Erfahrung lehrt, daß die

häusliche Pflege der Angehörigen vielfach nicht genügt
und eine geschulte Pflegerin nicht entbehrt werden
kann. Zwar haben die vielerorts veranstalteten Kurse

für häusliche Krankenpflege nützliche Kenntnisse und

Fertigkeiten in erfreulichem Braß verbreitet; bei allem

guten Willen können aber die so ausgebildeten Hilfs-
Pflegerinnen eine geschulte Pflegerin nicht ersetzen.

Immer mehr stellt sich in den Gemeinden das

Bedürfnis ein, durch Anstellung einer voll-
kommen durchgebildeten Pflegerin (Ge-
me indefch wester) auch der unbemittelten und

wenig bemittelten Bevölkerung im Krankheitsfall die

Wohltat einer geschulten Pflege zuteil werden zu lassen.

Dabei ist eine solche Gemeindepflegerin nicht nur be-

rufen, dem Kranken Hilfe zu bringen, sondern auch

feine Familie und Umgebung aufzuklären. Eine wirk-

fame Krankheils-, insbesondere Tuberkulosebekämpfimg,
ist schlechterdings nicht denkbar ohne das Vorhanden-
sein einer Gemeindeschwester, welche die Durchführung
der von den Aerzten und Gemeindebehörden angeord-
neten Maßnahmen besorgt und überwacht.

Schon seit einigen Jahren bestehen in den größeren

Ortschaften des Emmentals ständig angestellte, gc-

schulte Geiueindepflegerinnc». Die meisten Gemeinden

besitzen aber noch keine, und doch täten solche gerade

in abgelegenen Gegenden überaus not.

Gemäß 44 und 5>lt des Armengesetzes kann sich

der Staat an Ausgaben der Gemeinden für die

Krankenpflege der unbemittelten Bevölkerung mit Bei-

trägen bis zu 40—beteiligen, so daß es sich

empfiehlt, daß die Armenbehörden sSpeudkommissiv-

uen) die Anstellung van Gemeindeschwestern an die

Hand nehmen, um der Staatsbeiträge teilhaftig zu
werden.

In der Absicht, die Gemeindekrankenpflege zu für-
dern, macht der Borstand des Zweigvereins Emmental

vom Roten Kreuz den Armeubehörden seines Vereins-

gebieles hiermit folgendes Anerbieten;
Den Armenbehörden iSpcudkommiiiionen r der Ge-

meinden, welche in Zukunft, einzeln oder mehrere

zuiammeii, eine ständige, geschulte Krankeupslegerin

sür die unbemittelte Bevölkerung anstellen wollen,
werden vom Zweigverein an die dnheiigen Kosten

folgende Beiträge zugesichert:

Je 111 Rappen pro Jahr nnd pro Kopf der

Bevölkerung bis zum Höchstbetrag von Fr. 250 sür
die ersten zwei Jahre und

je 0 Rp. pro Jahr und Kopf bis zum Höchst-

betrag von Fr. 125 für die folgenden zwei Jahre.

Die Mittel des Zweigvereins erlauben ihm nicht,
die Anstellung von Gemeindepflegerinnen beständig

zu unterstützen. Er kann die wohltätige Einrichtung
nur anregen und ihr über die Schwierigkeiten der

ersten Jahre hinweghelfen.

Bedingungen sür die Gewährung der
Beiträge sind t

a) Anstellung einer durchgebildeten Pflegerin, welche

den vom schweizerischen Krankenpflcgebund auf-
gestellten Anforderungen an den Beruf entspricht.

G Gute Gesundheit, sittliche Eignung.
c> Ausreichende Besoldung.
<l> Versicherung gegen Krankheit und Unfall,
a) Schutz gegen Ausbeutung und Ueberanstreugung

(genügende Freizeit und Erholung, Recht aus

Ferien >.

Gesuchen um Zusicherung von Beiträgen an die

î Anstellung einer Gemeindepflegcrin sind die Ausweise
s der in Aussicht genommenen Bewerberin und der

Anstellungsvertrag beizulegen. Das Gleiche hat zu

s geschehen bei Wechsel der Pflegerin oder Aenderung
s des Anstellungsvcrtrages. Ohne vorausgegangene

Genehmigung der Anstellung durch den Vorstand des

s Zweigvereins werden keine Beiträge zugesichert. Die

Ausbezahlung derselben erfolgt aus Ende des An-
^ stellungSsahres, nachdem ein kurzer Bericht den Vor-

stand über die Leistungen der Pflegerin und den Er-
folg der Einrichtung aufgeklärt haben wird.

Im Anschluß an die Anstellung einer ständigen

Gcmeindepflegerin empfiehlt es sich, zur Erleichterung
^

der Krankenpflege ein K r a n ken m o b ilien m a g a -
Z in einzurichten, aus welchem unbemittelten Kranken
die zu einer zweckmäßigen Krankenpflege erforderlichen

Gerätschaften zur Verfügung gestellt werden. Der
Vorstand erinnert bei diesem Aulas; daran, daß er

j an die Einrichtung solcher Magazine unter gewissen
s Bedingungen ebenfalls Beiträge verabfolgt.

Außer an die Armeubehörden richtet der Vorstand
dieses Zirkular an die Kirchgcmeiuderäte, Pfarrämter,
Aerzte, Samariter- und Gemeinnützigen Frauenvereine
seine? Vcreiw-gebieteS, um auch ihnen von feinern
Anerbieten Kenntnis zu geben, in der Meinung, das;

ihnen die Hebung der Krankenpflege in ihren Ge-
' mcindcn ebenfalls angelegen sein dürste. Auch ist er
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bereit, Behörde» und Vereine, welche seiner Anregung Avcigverrius Emmental, Herrn Or. mo<>. F. G an-
folgen wollen, mit weiterer Auskunst und biat an die gnillet, Bern, doch nehmen auch die übrigen
Hand zu gehen. Dem Vorstand liegt bei seinem Vor- Vorstandsmitglieder Beitragsgesuche gerne entgegen,
gehen in erster Linie die Förderung der Krankenpflege Hosfming, daß seine Bemühungen den ge-
im Emmental am Herzen, doch möchte er damit auch wünschten Ersolg haben werden, zeichnet
dem Roten Kreuz neue Freunde werben.

Gesuche um Berabfolgung von Beiträgen des Hochachtungsvoll

Zweigvereins an die Anstellung ständiger Gemeinde- Der Vorstand des Zweig Vereins
Pflegerinnen sind zu richten an den Präsidenten des Emmental vom Roten Kreuz.

--Ast

Der Isntrcilvorttciiiä à kàà. Tcimcirìterbunà in Vevey.

Wenn jemand eine rechte Freude erlebt

hat, so möchte man gerne allen lieben Be-
kannten davon erzählen und sie die Freude
noch nachträglich mitgenießen lassen. Und

dieses Mitteilen der Freude ist zugleich ein

?lkt der Dankbarkeit an diejenigen, die uns
die Freude bereitet haben. Und bier gilt der

Dank unserer Sektion Bevels.

Sechs Jahre sind eS nun bald, seit die

GeschäftSleitnng und der jetzige Zentralvor-
stand zusammenarbeiten und die spärlichen

Sitzungen spärlich ans Sparsamkcitsrück
sichten - wurden immer in Ölten abgehalten.
Nun hat aber schon letztes Jahr an der

Dclegicrtenversammlung in Zürich der Ver-
treter von Vevep, auch Vorstandsmitglied,
den Wunsch geäußert, der Vorstand möchte

einmal bei ihnen tagen.

Nachdem die finanzielle Frage unter all-
seitigem Entgegenkommen eine befriedigende

Lösung gefunden Patte, so daß die Zentral-
kassc nicht mepr als sonst belastet wurde, ist

der Zentrastwrsland Samstag, den IL. Fw
brnar, mittags 1 Uhr, in Vcvc» zur Tagung
eingetroffen. Wichtige Traktandcn lagen vor:
Statntcnrcvision, Reglement der Samariter-

Hilfskasse und Festlegung eines StiftnngS-
fondes für die Samaritertätigkcit und noch

verschiedene andere, unsere Sektionen be-

treffende Wünsche und Anregungen. Trotz

lachendem Himmel, blauem Tee mW winken-

den weißen Höhen wurde opne Unterbrnch

gearbeitet, bis alles durchberaten war und

hoffen wir alle, für eine segensreiche Zukunft
deö Samariterbnndes und mit ihm des No-
ten KrenzeS manchen neuen Grundstein ge-

legt zu haben.

„Etwas pressieren", hieß es am Schluß
der Sitzung, Sie werden erwartet. Also gin-

gen wir, und zu meinem Erstaunen vor ein

HauS, wo es hiesst Polize! Trotzdem ich er-

klärte, mit dieser vaterländischen Institution
nichts zu tun zu haben, mußte ich in den

Gang hinein und hinunter in einen dunkeln,

hohen Keller mit dicken, altersschwarzen
Mauern. Der Keller war voller ungeheuer

großer Weinfässer, der Stolz und eine besondere

Sehenswürdigkeit von Vevey. Die Behörden

hatten unsern Vorstand eingeladen, Pier den

„Neuen" und den „Alten" zu probieren. Im
Halbkreis stehend um eines der größten Ge-

binde, entbot uns der Bürgermeister dieses be-

rühmten Weinlandes den Willkvmmgruß.
Eine weitere Ucberraschnng harrte unser

beim Abendessen. Wir wurden wiederum von
Vertretern der Sektion Vcvei, in ein besehest

denes, sauberes Stnbchen geführt, in dem

L -st Tische standen. Zwei waren bedeckt, je
in der Mitte stand ein Gasherd und darauf
kam eine Schüssel mit einer brodelnden,

dampfenden Käsmasse. Und einträchtig setzte

sich die ganze Gesellschaft um diese beiden

Tische und tauchte einmütig die an der Ga-
bet aufgespießten Brotbröckli in die Schüssel,
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